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Bekenntniß von 1565 ; puritaniſches (erſchienen in

Cambridge 1659 . ) — Bekenntniß der Theologen zu

Heidelberg ( erſt ein lateiniſches 1575 , dann ein dent-
ſches 1592 ) ; Bericht , was die reformirten Theolo⸗
gen in Deutfhland glauben , Heidelberg , 16073 Be⸗
kenntniß der Anhalt . Theologen 1589 ; Glaubensbe⸗

kenntniß Joh . Siegmunds Markgr . z. Brandenburg .

Frankfurt a. d. O. 1615 ; auf deſſelben Markgrafen

Befehl anderweit gedrucktes Glaubensbekenntniß . 1614 .

( umgearbeitet 1665 ( und 1695 . ) — Czengeriſches

Bekenntniß , Debrezin 1570 . —

Unter den reformirten Catechismen erhielten

ſymboliſches Anſehen : der Genfer des Calvin ( latein ,

1545 ; frang . 1542 ; ein fleinereg Lehrbuch erſchien

von demf , 1536 frang . ) ; der Zürcher von 1609 ( aus

älteren von 1553 und 1550 hervorgegangen ) , — Der

Cnglifhe von 1553 .— Der Heidelberger von 1563 . —

Endlich kann man den von Oſterwald , Genf 1702

noch hieher rechnen .

Zweiter Abſchnitt .

Von den Symbolen der vereinigten Kirche

in Baden .

Da dieſe Kirche als vereinigte , gleich jeder an⸗

dern , ohne verſichertes Bekenntniß nicht fortzuleben

vermag , während ſie als evangeliſch⸗proteſtantiſche ,

wie ſie ſich ſelbſt nennt , durchaus keines neuen Be⸗
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kenntniſſes bedarf , ſo mußte ſie einerſeits die Sym⸗

bole der Proteſtanten überhaupt beibehalten , ander⸗

ſeits etliche davon als ihre unmittelbaren Stützpunkte

bezeichnen . Die Urkunde erkennt uͤberhaupt alle an ,

vwelche noch vor der wirklichen Trennung in der evan⸗

vgeliſchen Kirche erſchienen ſind . « — Der Sinn die⸗

ſes Satzes läßt ſich durch die Geſchichte beſtimmen⸗

Wollte man behaupten , die Trennung ſey , wenn nicht

vor , doch ſogleich nach Abfaſſung der Augsburgiſchen

Confeſſion »wirklich « eingetreten , ſo hätte die Verei⸗

nigung , durch ausſchließliche Anerkennung jener Con⸗

feſſion , eine rein lutheriſche Grundlage , was ſich je⸗

doch ſchon deshalb nicht annehmen läßt , weil die Ur⸗

kunde zugleich an den jüngern Heidelberger Catechis⸗

mus erinnert . Die wirkliche Trennung muß ſich da⸗

her auf ein Ereigniß beziehen , welches nach Abfaſ⸗

ſung dieſes Catechismus und nicht blos zwiſchen ein⸗

zelnen Verfechtern beider Parteien , ſondern zwiſchen

den Parteien ſelbſt ſtatt gefunden hat . Ein ſolches

iſt in der lutheriſchen Kirche die Beſtätigung der Con—⸗

cordienformel , durch welche die Trennung von den

Reformirten — und in der reformirten Kirche die

Entſcheidung der dordrechter Synode , durch welche die

Trennung von den Lutheranern erſt tüͤchtig befeſtigt

wurde . Dieſe beiden Actenſtücke wären demnach , we⸗

nigſtens in Beziehung auf ihren gegenſeitigen polemi⸗

ſchen Charakter , von der Urkunde ausgeſchloſſen : dage⸗

gen bekennt ſich letztere namentlich und ausdrücklich
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zum Hauptſymbol beider proteſtantiſchen Kirchen , —

zur

Augsburgiſchen Confeſſion .

Ueber Abfaſſung , Inhalt und Geſchichte derſel⸗
ben dürften wenigſtens folgende Nachrichten hieher ge⸗

hören :

Nachdem Kaiſer Karl V. zu Anfang des Jahres

2530 einen Reichstag nach Augsburg entboten hatte ,

um die weltlichen und kirchlichen Händel jener Zeit

mit ſeinen Fürſten und Ständen zu ordnen ; ſo tra⸗

ten auch die erlauchten Häupter der erneuerten evan⸗

geliſchen Lehre zuſammen , um ihren gründlichen Glau⸗

ben in einer Urkunde , nach dem Verlangen des Ober⸗

herrn , niederzulegen , und vor Kaiſer und Reich zu

bekennen . Die Fertigung dieſes Bekenntniſſes wurde

den Stiftern der Reformation , als den kundigſten Mei⸗

ſtern , übertragen . Zuerſt hatte Luther einen Ent⸗

wurf von 17 Artikeln verfaßt , welche von einigen anz

dern Theologen geprüft , und in Torgau dem Chur⸗

fürſten Johann von Sachſen übergeben wurden . Die⸗

ſer zog damit nach Augsburg ; Melanchthon , Spalatin

und Andere waren in ſeinem Gefolge ; Luther ſelbſt

blieb in Coburg zurück. Da Karl die verſammelten

Fürſten mehrere Wochen lang auf ſeine Ankunft war⸗

ten ließ , gewan nen die Evangeliſchen Zeit , den Abriß

ihres Glaubens vollſtändiger auszuarbeiten , ſie über⸗

trugen Dies Dem Philipp Melanchthon aus Bret⸗

11
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ten , jenem , trenen Gehülfen und weiſen Rathgeber

Luthers . Melanchthon hat ſofort die 12 Torgauer

Artikel , unter dem Beiſtand der Theologen J . Bren⸗

tius , E. Schnepf und A. Oſtander , in bequemere und

beſſere Form gebracht , auch die Vorrede dazu , welche

er früher in Coburg entworfen , »ſcheinlicher und zier !

Kher geſtellt . « Als er endlich das fertige Bekennt⸗

niß dem Churfürſten von Sachſen übergeben hatte ,

ſchickte es dieſer den 11 . Mai an Luther zur prüfenden

Durchſicht . Luther antwortete ſeinem Fürſten : vich

habe M. Philipſen Apologia * ) überleſen , die gefelt

zmir faſt ( ſehr ) wol , und weis nicht dran zu beßern

znoch zu endern . « Melanchthon hingegen , ſorglich

wie er war , änderte dennoch daran , nämlich den Ar⸗

tikel von den Gelübden , und den von der Kirchenge⸗

walt , jedoch nicht in der Abſicht , um einen der frü⸗

hern Sätze zu verwerfen , ſondern blos um die Sache

zu verdeutlichen . Luther nahm nochmals Einſicht da⸗

von , und war auch hiemit zufrieden . Dieſes Bekennt⸗

niß , deutſch und lateiniſch abgefaßt , wurde hierauf von

den evangeliſchen Fürſten und Ständen unterſchrieben ;

Spalatin und Brentius nahmen ſich jeder eine Ab⸗

ſchrift davon .

9 ) Apologia heißt hier ſo viel als Confeſſion , und

iſt nicht zu verwechſeln mit jener Vertheidigungs⸗
ſchrift dieſer Confeſſion , welche gewöhnlich Apologie

heißt , und erft den 23ten September 1530 übergeben

werden ſollte , aber nicht mehr angenommen wurde .
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Kachdem der Reichstag endlich von dem Kaiſer per⸗
ſönlich eröffnet war , wurde den Evangeliſchen am 25 .

Juni ( ob ſie gleich unmittelbar vorher der dringenden

Aufforderungen Karls ungeachtet die Frohnleichnams⸗

prozeſſion nicht begleitet hatten ) die Erlaubniß ge⸗
währt , in Gegenwart des Kaiſers und der Stände ihr

Bekenntniß vorleſen zu laſſen . Dies geſchah noch an

demſelben Tage , und zwar in deutſcher Sprache durch
den churſächſiſchen Canzler Chriſtian Baier im biſchöf⸗
lichen Palaſte zu Augsburg , wo Karl ſeine Herberge ge⸗
nommen hatte . Hierauf übergaben ſie es noch ſchriftlich ,
in lateiniſcher und deutſcher Sprache . Die lateiniſche
Urkunde behielt der Kaiſer für ſich , und ſchickte ſie

ſpäter nach Brüſſel ; die deutſche bekam der Erzkanz⸗
ler von Mainz , um ſie in dem dortigen Reichsarchive

niederzulegen .
Ihrem Inhalte nach beſteht dieſe Augsburgi⸗

ſche Confeſſion aus der Vorrede , der eigentlichen Ab⸗

handlung und dem Beſchluſſe . In der Vorrede wird

Veranlaſſung und Abſicht des Bekenntniſſes auseinan⸗

dergeſetzt . Die Abhandlung zerfällt in zwei Abſchnitte ,

im erſten werden die Lehren , im zweiten die Mis⸗

bräuche vorgetragen ; die Lehren ſind in 21 , die

Misbräuche in 7 Artikeln enthalten . Der Grund unb

die Abſicht dieſer Confeſſion werden im Beſchluſſe noch⸗

mals wiederholt .

Auf die Frage des Kaiſers , ob dieſe Confeſſion

den geſammten evangeliſchen Glauben enthalte ? er⸗

11 *
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Härten die Proteſtanten : mehr wollen ſie nicht über⸗

geben , denn in der »Confeſſion ſeyen gar nahe alle

nötige Artikel verfaßet , derhalben alle Misbräuch , ſo

wider dieſelbige Lehre ſind , zugleich wie ein jeder das

Widerſpiel verſtehen kann , geſtrafft werden ; — die

häßigen und unnöthigen Artikels weiter anzuregen ,

ſchien ihnen üͤberflüſſig .

Nach dieſem Bekenntniſſe ſind deſſen Anhänger —

Verwandte der Augsburgiſchen Confeſſion genannt ;

auf dieſe Confeſſion hin wird im Religionsfrieden von

1555 zugeſichert , daß ihre Bekenner vrühlig und

friedlich « im deutſchen Reiche leben dürfen ; dieſelbe

Confeſſion iſt im weſtphäliſchen Frieden von 1648 , fo

wie durch alle ſpätern Verträge , welche ſich auf jenen

Friedensſchluß ſtützen ( und ſie ſtützen ſich in dieſer

Beziehung weſentlich alle darauf ) , feierlich beſtätigt .
Nach Art . V. §. 1. jenes Friedens ſind auch die Re⸗

formirten unter den Schirm derſelben Confeſſion

geſtellt , und noch jetzt behauptet ſie in der proteſtan⸗

tiſchen Kirche ihr tiefbegründetes ehrwürdiges An⸗

ſehen . Somit iſt dieſes Bekenntniß innerlich und äu⸗

ßerlich unſer wichtigſtes ſymboliſches Buch .

Kurze Zeit nach ſeiner öffentlichen Uebergabe

wurde es mehrmals lateiniſch und deutſch abgedruckt .

Auch hiebei war Melanchthon überaus thätig , wenn

ſchon nicht immer mit Zuſtimmung ſeiner alten Freunde .

Denn , wie viele ausgezeichnete Männer unabläßig um

Gedanken und Worte ringen , ſo war auch Melanch⸗
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thon ſelten mit ſich zufrieden , beſonders konnte er

vom Aendern ſeiner Schriften nicht laſſen . Zwar ſo

lange ſeine Feile blos den Ausdruck zu glätten ſuchte ,

fah man ihm ſchweigend zu, als ſie aber auch in den

Gegenſtand einſchnitt , brachen Unruhen los . In der

neuen Ausgabe der Confeſſion von 1540 hatte er

nämlich , den Reformirten zu Liebe , einige Sätze auf⸗

falend verandert , beſonders die Artikel 4 und . ,

welche von der Rechtfertigung handeln , am meiſten

aber den Art . 10 . über das h. Abendmahl ; hier ſetzte

er , ohne der Lehre von der wahrhaften Gegenwart

Chriſti zu erwähnen , und ohne die Gegenlehre Zwing⸗

li ' s zu verwerfen , nur ganz allgemein : daß mit Brod

und Wein der Leib und da8 Blut Chrifti den Com :

municanten wirklich dargereicht werde . — Vergeblich

mogten ihn Einige als einen argloſen , friedliebenden

Mann zu vertheidigen und ſeine Lehre ſelbſt aus dem

Evangelium zu rechtfertigen ſuchen , der katholiſche

und lutheriſche Theil beſchuldigte ihn mit bitterem Ei⸗

fer , obgleich aus entgegengeſetzten Gründen , willkühr⸗

licher und unverbindlicher Aenderungen . Vieljährige

Bewegungen und gehäſſige Verketzerungen , welche hier⸗

aus entſtanden , veranlaßten endlich 1561 den Convent

zu Naumburg , wo man die Augsburgiſche Confeſſion
` genau fo , wie fie Kari V. übergeben worden war ,

wieder herzuſtellen ſuchte .

In dieſer Abſicht wurden die erſten Ausgaben

derſelben mit den von Spalatin nnd Brentius 1550
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in Augsburg eigenhändig gefertigten Abſchriften vers

glichen , und hiernach ein neuer Abdruck veranſtaltet ,

welcher nebſt den urſprünglichen Ausgaben den Na⸗

men der unveränderten ( invariata ) A. €. er -

hielt . Dieſe wird ausſchließlich von den lutheriſchen

Kirchen anerkannt ; die Reformirten hingegen nehmen

blos jene von Melanchthon veränderte Cariata ) an , *)

Unter dieſen Umſtänden dürfte fih , wenn man

nicht mit Boſſuet ( a. a. O. T. I . L. . ) das Ver⸗

ſchiedenartige unkritiſch durch einanderwirft , leicht die

Frage aufdringen , welche dieſer Confeſſionen von der

badiſchen Unionsurkunde gemeint ſey ? Die Antwort

hierauf iſt jedoch völlig gleichgültig , da gerade der

Unterſchied zwiſchen beiden durch die Vereinigungs⸗

lehre der Urkunde aufgehoben wurde .

Die übrigen Symbole unſerer vereinigten Kirche

ſind : der » Catechismus Luthers und der

Heidelberger Catechismus . « Ueber beide muß

hier ebenfalls das Nöthigſte angemerkt werden, “ ) und

zwar über den lutheriſchen , als den ältern zuerſt .

6) D. Chyträus Bericht v. d. A. Confeſſ . 1599 . S .

45 ꝛc. 196 ꝛc. Salig Hiſtorie d. A. C. I. S . 469 .

und derſelbe über die Ausgaben der A. C. S . 695 ꝛc.

e ) Man vergleiche über dieſe ganze Abtheilung den

dankenswerthen Verſuch einer hiſtoriſch - kritiſchen Cin⸗

leitung in die beiden Haupteatechismen der Evangeli⸗

ſchen Kirche v. J . Ch. W. Auguſti , Elberfeld 1824 .
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Den weſentlichen Inhalt eines Catechismus als

einer Laienbibel , oder als eines gemeinverſtändli⸗

chen kirchlichen Lehrbuches beſchreibt Luther in ſeinen

Tiſchreden (Leipzig 1700 . S . 55 . ) mit folgenden
Worten : » der Catechismus iſt die rechte Laienbibel ,

darinnen der ganze Inhalt der chriſtlichen Lehr be⸗

griffen iſt , ſo einem jeden Chriſten zu der Seligkeit

zu wiſſen vonnöthen . Wie das hohe Lied Salomonis

cin Gefang Hber ale Gefange , canticum canticorum

genannt wird : alfo find die 10 Gebote Gottes doc -

trina doctrinarum , eine ehre über ale Lehre , dar⸗

aug Gottes Wille erfannt wird , mag Gott von mig

haben wil , und was ung mangelt . Zum andern fo

ift da8 Symbolum , pder da8 Bekenntniß des Glayr
beng an Gott , an unfern Herrn Jefum Chriftum

u. fe w. Historia historiarum , , eine Hiſtorie über

alle Hiſtorien , oder die allerhöchſte Hiſtoria , darinnen

uns die unermeßlichen Wunderwerke der göttlichen
Majeſtät von Anfang bis in die Ewigkeit furgetragen

werden , wie wir und alle Creaturen geſchaffen ſind

von Gott , wie ſie durch den Sohn Gottes ( vermit⸗

telſt ſeiner Menſchwerdung , Leidens , Sterbens und

Auferſtehens ) erlöſet ; wie wir auch durch den b.
Geiſt erneuert , geheiliget und eine Creatur , und alle⸗
ſammt zu einem Volke Gottes verſammelt , Vergebung

der Sünden haben , und ewig ſelig werden . Zum

dritten ſo iſt oratio dominica , das Vater unſer , ei⸗

ne oratio orationum ; ein Gebet , über alle Gebet,



welches der allerhöͤchſte Meiſter gelehret , und darinnen

alle geiſtliche und leibliche Noth begriffen hat , und

der tröſtliche Troſt in allen Anfechtungen , Trübſalen

und in der letzten Stunde . Zum vierten ſind die

hochwürdigen Sacramenta , caerimoniae caerimo -

niarum , die höchſten Cerimonien , welche Gott ſelber

geſtiftet und eingeſetzt hat , und uns darinnen ſeiner

Gnaden verſichert .

Die Haupttheile eines ſeinen reichhaltigen

Gegenſtand umfaſſenden und erſchöpfenden Catechismus

ſind alſo nach Luther : Das Geſetz , der Glaube , das

Gebet und die Sacramente .

Ueber die dringende Veranlaſſung , dem Vol⸗

ke ein gemeinverſtändliches Lehrbuch in die Hand zu

geben , äußert ſich Luther ſelbſt in der Vorrede zu

ſeinem kleinen Catechismus mit folgenden Worten :

Dieſen Catechismum oder chriſtliche Lehre , in ſolche

kleine ſchlechte einfältige Form zu ſtellen , hat mich

gezwungen und gedrungen die klägliche elende Noth ,

ſo ich neulich erfahren habe , da ich auch ein Viſitator

war . * ) Hilf lieber Gott , wie manchen Jammer

habe ich geſehen , daß der gemeine Mann doch ſo gar

nichts weiß von der chriſtlichen Lehre , ſonderlich auf

den Dörfern , und leider viele Pfarrherren faſt unge⸗

6) Er hatte nämlich im ſächſiſchen Churkreiſe mit eini⸗

gen geiſtlichen und weltlichen Beigeordneten die

Kirchen unterſucht .
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ſchickt und untüchtig ſind zu lehren ; und ſollen doch

alle Chriſten heißen , getauft ſeyn , und der heiligen

Sacramente genießen ; koͤnnen weder Vater Unſer ,

noch den Glauben oder zehn Gebote , leben dahin wie

das liebe Vieh und unvernünftige Säue .«
In der edeln Abſicht alſo , wahres Chriſtenthum

zu verbreiten , gab Luther i. J . 1529 ſeinen großen

Catechismus heraus . Damit aber , wie ſein Schüler

und Freund Joh . Matheſius * ) ſagt , » die Kateche⸗
cheten und Katechismusſchüler ſolche Lehre fein behal⸗

ten , verſtehen und nachſagen könnten , faſſet unſer

Doctor die Kinderlehre kurtz und rund zuſammen , und

ließ den kleinen Catechismus in Fragſtück auch aus⸗

gehen , ( und zwar noch in demſelben Jahr . ) — Wel⸗

ches von dieſen beiden Lehrbüchern zuerſt gedruckt

worden ſey , kann hier um ſo mehr auf ſich beruhen ,

da Luther ausdrücklich erklärt , daß der kleine dem

größern vorangehen ſolle ; in der oben angeführten

Vorrede heißt es nämlich unter Anderm : 2wenn du

ſie nun ſolchen kurzen Catechismum gelehret haſt , als⸗

dann nimm den großen Catechismum vor dich , und

gieb ihnen auch reichern und weitern Verſtand . «

Dieſe beiden Catechismen ſind ihrem Inhalte

nach übereinſtimmend ; jeder handelt fünf Hauptſtücke

ab , welche urſprünglich auf folgende Weiſe geordnet

xy Sn den befannten Predigten über Luthers Lehre

und Leben , Augufti a. a. O. S . 63.



waren : 1 ) Die zehn Gebote , 2 ) Der Glaube ,

3 ) Das Vater Unſer . 4 ) Das Sacrament der Taufe .

5 ) Das Sacrament des Altars . Wegen des Streites

mit den Reformirten , welche Beicht und Abſolution

aus der Kirche verbannen wollten , wurde jedoch einige

Jahrzehende nachher , und ſchon vor 1551 wurde na⸗

mentlich in den weit verbreiteten Catechismus des

Brentius zwiſchen das vierte und fünfte Haupt⸗

ſtück noch ein neues , das vom Amt der Schlüſſel ein⸗

geſchaltet ; ſpäter findet man dieſes jenen vorangehen⸗

den gewöhnlich als ſechstes angehängt ; ( z. B. auch

im Baden⸗Durlachiſchen Lehrbuche . ) Andere ſolche

Anhänge , welche gewöhnlich dem kleinen , bisweilen

auch dem großen Catechismus beigedruckt wurden , ſind :

Etliche Fragſtücke mit ihren Antworten , für die , ſo

zum Sacrament gehen : wollen ; der Morgen : und

Abendſegen , nebſt den Tiſchgebeten ; die Haustafel ,

das Tauf⸗ und Traubüchlein . —

Beide Catechismen Luthers wurden von allen

Kirchen der unveränderten Augsburgiſchen Confeſſion

als ſymboliſche Bücher aufgenommen , und in Kirchen

und Schulen eingeführt . Erſt aber nachdem ſie auf

dem Wege freier Mittheilung in die Hände und Her⸗

zen des Volkes und der Jugend gekommen waren ,

ſorgten landesherrliche Verfügungen für die regelmäßi⸗

ge Fortdauer ihres Gebrauches . — Dieſer Gebrauch

hat auch ſo tiefe Wurzeln getrieben , daß noch in

neuern Zeiten bei unſern ſogenannten Landes⸗Cate⸗
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chismen Luther immer die Hauptſache liefert . Und

wenn auch ſein großer Catechismus durch jene ſpätern

Lehrbücher aus den Schulen verdrängt wurde , ſo iſt

doch der kleine im alten Anſehen geblieben , und von

keinem andern übertroffen .

Auch die reformirte Kirche hatte das Bedürf⸗

niß , einen Catechismus zu beſitzen , frühzeitig zu be⸗

friedigen geſucht . Das größte Anſehen gewann unter

den verſchiedenen ausländiſchen Büchern dieſer Art ,

der Catechismus Calvin ' s , welcher bei den Refor⸗

mirten in Frankreich herrſchend geblieben iſt . Er ent⸗

hält vier Hauptſtücke : 1 ) Vom Glauben , nebſt

der Erklärung des apoſtoliſchen Symbolums . 2 ) Vom

Gehorſam gegen Gott , nebſt Auslegung der zehn

Gebote . 3 ) Vom Gebet , mit einer Anwendung des

Vater Unſers . 4 ) Vom Wort Gottes , und

den h. Sacramenten . Das Ganze iſt in 52 Sonn⸗

tage abgetheilt , weil an jedem Sonntage des Jahres

ein eigener Abſchnitt jener Hauptſtücke erklärt werden

ſollte . — Dieſer Catechismus liegt dem Pfälziſchen

zum Grunde .

Die Entſtehung des letztern bewirkten zwei Ur⸗

ſachen : einmal , weil * ) der Heidelberger Theolog

*) Henr . Alting , hist , eccles , Palatina in Monumen -

ta pietatis et literaria virorum illustrium selecta .

Franef . 1701 . 4. p. 189 .



Heshuſius den Catechismus Luthers aus eigenem An⸗

trieb eingeführt hatte , obgleich der von Brentius durch

Churfürſt Otto vorgeſchrieben war ; die Streitigkeiten ,

welche hierüber entſtanden , wurden durch die Willkühr

mancher Prediger noch vermehrt , welche ſich anderer ,

zum Theil ſogar ſelbſtverfertigter Lehrbücher bedien⸗

ten ; dann , weil Churfürſt Friedrich MI. in allen ſei⸗

nen pfälziſchen Kirchen eine einzige übereinſtimmende

Lehrform aufſtellen wollte , ( ut una et consentiens

forma doctrinae proponeretur per omnes pala -

tinas ecclesias . ) in welcher , außer andern Gegenſtän⸗

den , vorzüglich die Lehren von der Perſon Chriſti und

von den Sacramenten der Taufe und deg Abendmah⸗

les rechtglaubig und deutlicher auseinandergeſetzt wür⸗

den . Daß dieſer Churfürſt wirklich die Abſicht hatte ,

durch ein neues Lehrbuch die verſchiedenen Meinun⸗

gen mit einander zu vereinigen , und den Fort⸗

gang der Trennung zu hindern , iſt ſchon aus den bei⸗

den angeführten Gründen Altings lkar , und wird durch

Niceron , Memoires pour servirà ’ histoire des

hommes illustres T: 41 . pe 397 bezeugt , durh

die damaligen Verhältniſſe der Zeit und der Sa⸗

che aber , ſo wie durch die feierliche Erklärung , welche

der Churfürſt vor den Reichsſtänden ablegte, “ ) be⸗

©) Sn der merkwürdigen Rede , durch welche er ſich und

ſeinen Catechismus vor den unwilligen Reichsſtänden

au rechtfertigen wußte , ſagt er unter anderm : „ weil
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kräftigt . Allein es iſt eben ſo gewiß , daf feine Abs

ſicht einen andern und zum Theil entgegengeſetzten

Erfolg hatte , dem er bald ſich ſelbſt , ohne Einſprache ,

hingab .

Zur Ausarbeitung des neuen Lehrbuches hatte

dieſer Friedrich III , im Jahr 1562 den Zacharias Ure

ſinus , und den Caspar Olevianus , zwei junge

Theologen in Heidelberg , ernannt , von denen der er⸗

ſtere , ein Liebling Melanchthons , Lehrer der Theologie

hi an dem Collegium Sapientiae und an. der Univerfisnes pait

L tät ; der andere , ein Zögling der Genfer Schule ,

" 4 Paſtor an der h. Geiſtkirche , und Hofprediger war

i. Olevianus entwarf eine faßliche Erklärung des Gna⸗

fest wit denbundes , Urſinus eine doppelte Anleitung ; die grö⸗

ht ti fere . für Erwachſene , die kleinere für Kinder . Autz

dieſen Entwürfen trug ſodann Urſinus jenen berühmten

Catechismus zuſammen , welcher gewöhnlich der Hei⸗

delberger genannt wird . Bei Ausarbeitung defel -

ben durfte jedoch nichts aufgenommen werden , ohne

die unmittelbare Genehmigung des Churfürſten ſelbſt .

Den Maasſtab ſeines Urtheils entlehnte Friedrich in

einzelnen ſchwierigern Fällen aus einem Gutachten
—

ich Caloini Bücher nie geleſen , wie ich mit Gott und
meinem chriſtlichen Gewiſſen bezeugen mag , ſo kann

ich um ſo viel weniger wiſſen , was mit dem Calvinis :
mo gemeinet . , Struy pfälz . Kirchenhiſtorie . S .
189 .



über das h. Abendmahl , welches er bereits 1559 von

Melanchthon eingeholt hatte . Nahdem der Cates

chismus auf dieſe Art beendigt war , wurde er einet

nah Heidelberg einberufenen Generalſynode “ ) vorge⸗

legt , und als ihn dieſe mit entſchiedener Stimmenmehr⸗

heit als allgemeines Lehrbuch verlangte , erſchien be⸗

reita im Januar des folgenden Jahres die erſte Aus⸗

gabe deſſelben unter dem Titel : Catechismus ,

oder chriſtlicher Underricht , wie der in

den Kirchen und Schulen der churfürſtli⸗

chen Pfalz getrieben wirdt . Gedruckt in der

Churfürſtlichen Stadt Heidelberg , durch Johannem

Mayer 1563 . 6. Noch am Ende deſſelben Jahres

wurde eine zweite , gleichlautende Ausgabe abgedruckt ,

in welcher jedoch die Antwort der soften Frage anf

Befehl des Churfürſten den berüchtigten Zuſatz erhielt ,

die Mefe fey »' eine vermaledeite Abgötterey . « Die

Einführung dieſes Catechismus fand in Churpfalz we⸗

nigen Widerſtand ; durch die Dordrechter Synode wur⸗

de er für Belgien und für mehrere andere reformirte

Länder zum ſymboliſchen Buch erhoben . — Der Aus⸗

zug , welcher ſeit 1582 unter dem Titel : » der kleine

Heidelberger Catechismus « erſchien , iſt vielleicht der

von Urſinus entworfene Catechismus für Kinder ; ei⸗

4) Sie beſtand aus pfälziſchen Superintendenten und

Predigern ; aber , was hier allerdings zu bemerken iſt ,

nicht zugleich aus weltlichen Abgeordneten .
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nen andern , von der Dordrechter Synode für die
Niederlande verordneten , und in ſeiner Art trefflichen ,
Auszug theilt Benthem mit a. a. O. o0. 6.

Jener größere enthält zunächſt die Vorrede , in
welcher der Churfürſt gnädiglich und ernſtlich ermahnt
und befiehlt , ſeine Unterthanen ſollen dieſen wohlge⸗
prüften , mit Rath und Zuthun der Geiſtlichkeit ver⸗
faßten , Unterricht um der Ehre Gottes und um ihrer
Seelen willen dankbar annehmen , und fleißig darnach
thun und leben . — Erſt 1575 wurden die Fragen
und Antworten , welche in den frühern Ausgaben ohne

nähere Bezeichnung nacheinander fortliefen , mit Zah⸗
len verſehen , und alle 129 zuſammen nach 52 Sonn⸗

tagen abgetheilt . Die beigeſetzten Bibelſprüche kamen

ebenfalls ſpäter hinzu , und wurden öfter abgeändert .
Der eigentliche Inhalt dieſes Catechismus zerfällt

in drei Theile ; I . Bon der Sünde , Frage 1 — 11 .

II . Von der Erlöſung , Fr . 12 — 85 ; II , Von

der Dankbarkeit , Fr . 36 — 129 ; eine Anordnung
des Stoffes , welche bereits von Paulus im Brief

an die Römer gewählt , von Melanchthon in ſeinen

locis theologicis , erfte Ausgabe , und von Calvin

in feinem Catechismus beibehalten war , Die fonft

gewöhnlichen Hauptſtücke ſind in den erwähnten Fä⸗

chern am gehörigen Orte aufgenommen . Der Glaube

im zweiten Theile Fr . 23 ꝛc. Die beiden Sacrämente

ebendaſelbſt Fr . 71 ꝛc. Jm dritten Theile fnd die
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zehn Gebote und das Gebet des Herrn mitgetheilt

und erläutert . Fr . 92 ꝛc.

Unter den übrigen Eigenthümlichkeiten , durch

welche ſich der Heidelberger Catechismus insbeſondere

von jenem Luthers unterſcheidet , dürften hauptſächlich

folgende zu berückſichtigen ſeyn .

1 ) Die zehn Gebote ſind hier anders abge⸗

theilt , als gewöhnlich . Das erſte iſt nämlich in zwei

zerlegt , ſo daß jenes blos heißt : »Du ſollſt keine

andere Götter vor mir habens , und das zweite : » Du

ſollſt dir kein Bildniß noh irgend ein Gleichniß ma⸗

chen ꝛc. Das dritte lautet dann : » Du ſollſt den

Namen des Herrn deines Gottes nicht misbrauchen « ꝛc.

Das vierte : » Gedenke des Sabbathtages « ꝛc. Das

fünfte : » Du ſollſt deinen Vater und deine Mutter

ebrenc 20, das ſechste : »nicht tödten . « Das ſiebente :

vnicht ehebrechen . « Das achte : »nicht ſtehlen . « Das

neunte : »kein falſch Zeugniß reden . « Das zehnte faßt

die beiden übrigen Gebote in eines zuſammen , und

heißt daher : » Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten

Hauſes . Laß dich nicht gelüſten deines Nächſten Wei⸗

bese ꝛc. Dieſe Eintheilung , welche ſchon der Kirchen⸗

chenvater Origenes kennt , entlehnte Urſinus von Cal⸗

vin , der ſie aus ſchonungsloſem Haſſe gegen die

Bilderverehrung bereits in ſeinen Catechismus aufge⸗

nommen batte . * )
2 )

*) Sn der Instit . Chst . rel , Le II . c. 8. §. 11. rechtfertigt

1)
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Mutter

2 ) Dag Gebet des Herrn bat im Eingang
»Unſer Vater 6 anſtatt » Bater Unſer « ; in der ſie⸗
benten Bitte »erlöfe uns von dem Böſen « , anſtatt
» vom Uebel s ; und am Schluß die fogenannte D prp -

logie , während die unveränderten Ausgaben des

lutheriſchen Catechismus dieſes Gebet ſogleich mit der

ſiebenten Bitte abbrechen und ſchließen .

5 ) Der Heidelberger Catechismus enthält mehr

Theologie , als populäre Religion , * ) und hiedurch

empfahl er ſich damals vorzüglich zu einem ſywboliſchen
Buche .

Dieſer Eigenthümlichkeiten ungeachtet ſtimmt ſein

Inhalt mit den Catechismen Luthers überein , nament⸗

lich auch in der Antwort auf Frage 32 , wo über die

Gnadenwahl gelehrt wird , daß Chriſtus den Zorn

fih Caloin hierüber mit folgenden Worten : Prae -

ceptum de imaginibus numero expungunt , vel
certe sub primo ocċultant , quum mandäti loco haud

dubie a Domino distincte positum sit ; decimum vero
de non concupisċendis proximi rebus , inepte in duo

concerpunt . — Auguſti a. a. D. ©. 153 .

„ ) J . L. Ewald , Etwas über Catechismen . p. 47 .
— —Allein in formeller , d. h. in catechetiſcher

Hinſicht , iſt dieſes Lehrbuch doch gewiß kein Meiſter⸗

werk , denn die Fragen ſind oft zu verwickelt , und die

Antworten häufig viel zu lang ; wie man ſchon aus

den Beiſpielen erſehen wird , welche unten bei §. V.

vorkommen .

12



Gottes wider die Sünden des ganzen menſchlichen

Geſchlechtes getragen habe . ( Dieſe ſchlichte Er⸗

klärung wurde ſpäter deſſenungeachtet zu Gunſten Cal:

vins gedeutet , freilich auf gezwungene Weiſe ! ) Die

einzige bedeutendere Verſchiedenheit beſteht in

der Lehre vom h. Abendmahl , worauf wir unten zurück⸗

kommen werden .

Da nun die Augsburgiſche Confeſſion und der

lutheriſche , wie der pfälziſche Catechismus in allen

Hauptſtücken , mit Ausnahme dieſes Einen Punctes ,

untereinander übereinſtimmen ; ſo konnte die badiſche

Unionsurkunde die genannten Symbole auch fernerhin

ohne innern Widerſpruch beibehalten , und fie mufte

dieß thun , wenn ſie glücklich genug war , jenen einzi⸗

gen ſtreitigen Punct auf zweckmäßige Art aus dem

Wege zu ſchaffen . — Ehe jedoch hievon die Rede ſeyn

kann , iſt noch ein anderer Gegenſtand zu erörtern .

Dritter Abſchnitt .

Von der Verbindlichkeit , welche die badi⸗

ſche Vereinigungsurkunde ihren ſymboli⸗

ſchen Büchern beilegt ?

Gibt es Eine Frage , welche ſich von ſelbſt be⸗

antwortet , ſo iſt es die obige . — Durch ihre Erklä⸗

rung , ſich den frühern Symbolen anſchließen zu wol⸗

len , übernimmt ja die vereinigte Kirche zugleich all

peted
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